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RS OGH 1973/3/15 6Ob23/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1973

Norm

ABGB §1447 E

Rechtssatz

Ist der Gegenstand des Klagebegehrens nicht mehr vorhanden (hier: Wechsel), liegt eine absolute Unmöglichkeit der

Leistung vor, welche zur Abweisung des auf Herausgabe gerichteten Begehrens führen muß, wobei die Frage des

allfälligen Verschuldens der Beklagten keine Rolle spielen kann.
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